
 

 

 
Antrag auf die werbliche Nutzung des geschützten 

Dellentechniker-Logos für gewerbliche Betriebe 
 
Antragsteller/Rechnungsanschrift 
 

Firma Kammermitgliedsnummer/Firmenbuchnummer 

 
 

Geschäftsführer/in, bzw. Ansprechpartner/in -  Name Vorname 

 
 

PLZ Ort 

 
 

Straße und Hausnummer 

 
 

E-Mail Tel.-Nr. 

 
 

Web-Seite Fax-Nr. 

 
 

 
Daten des/der für den Betrieb ständig tätigen zertifizierten Dellentechnikers/in* 
 

Name Vorname 

 
 

Zertifikats-Nr. (bei Re-Zertifzierung) 
 
 

 
Name Vorname 

 
 

Zertifikats-Nr. (bei Re-Zertifzierung) 
 
 

 
Name Vorname 

 
 

Zertifikats-Nr. (bei Re-Zertifzierung) 
 
 

* bei Datenangabe von mehreren zertifizierten Dellentechniker/innen nutzen Sie bitte die Beilage 
 

Vertragspartner und Rechnungsleger ist die Bundesinnung der Fahrzeugtechnik, BgA, 
Schaumburgergasse 20/4, 1040 Wien. 
 
Der Antragsteller verpflichtet sich, dass an seinem Betriebsstandort Dellentechniker-Arbeiten 
überwiegend von nach diesem Programm zertifizierten Personen durchgeführt werden. (Je 
Betriebsstandort ist ein eigener Antrag zu stellen.) 
 
Der Antragsteller anerkennt die umseitigen Bestimmungen, sowie wie die Zertifizierordnung und das 
Zertifizierungsprogramm für Dellentechniker/innen und bestätigt mit seiner Unterschrift die Richtigkeit 
der oben gemachten Angaben. 
 
 
 
 
___________________________________  _____________________________________ 

Ort, Datum Firmenmäßige Zeichnung 



 

 

 
Nutzungsbedingungen für die werbliche Nutzung des geschützten 
Dellentechniker-Logos für gewerbliche Betriebe 
 

 
1. Allgemeines 
Es gelten die Zertifizierordnung und das Zertifizierungsprogramm für 
Dellentechnik/innen. Nachstehende Bedingungen sind ein Auszug 
aus dem Zertifizierungsprogramm für Dellentechniker/innen. 
 
2. Voraussetzungen 
Berechtigt zur Antragstellung zur werblichen Nutzung des 
geschützten Dellentechniker-Logos sind Unternehmen, welche 
mindestens eine/einen nach dem zertifizierten Dellentechniker/in 
beschäftigen, bzw. eine ständige Zusammenarbeit mit einem/einer 
zertifizierten Dellentechniker/in am beantragten Betriebsstandort 
nachweisen können und folgende Voraussetzungen erfüllen. 
 
• Nennung und Nachweis über die für das Unternehmen tätigen 

und nach diesem Programm zertifizierte Personen. 
 

• Änderung der für das Unternehmen tätigen und nach diesem 
Programm zertifizierte Personen, sind umgehend bekannt zu 
geben. 

 
• Vorlage einer Verpflichtungserklärung, dass an diesem 

Betriebsstandort Dellentechniker-Arbeiten überwiegend von, 
nach diesem Programm, zertifizierten Personen durchgeführt 
werden. 

 
• Verpflichtung der Dokumentation auf dem Auftrag/Rechnung der 

drückenden Person (Name und/oder jedenfalls 
Zertifizierungsnummer) 

 
• Verpflichtung und Nachweis der Teilnahme des Antragsstellers 

(GF oder Mitarbeiter, welcher mit der Materie beschäftigt ist 
und/oder mit dem Kunden in Kontakt/Beratung steht) an einer 
von der Bundesinnung der Fahrzeugtechnik veranstalteten 
„Dellentechniker-Fachveranstaltung“. Dieser Nachweis ist alle 
vier Jahre zu erbringen. 

 
• Einräumung der Prüfungsmöglichkeit der Angaben durch die 

Bundesinnung oder eines von ihr Beauftragen. Bei 
Nichteinhaltung kann die Möglichkeit der Logonutzung durch die 
Bundesinnung der Fahrzeugtechnik widerrufen werden. 

 
Der Antragsteller erklärt ausdrücklich seine Zustimmung der 
Publikation seiner Daten wie Name, Anschrift u.a. auf der Homepage 
www.dellen-techniker.at. 
 
Der Antragsteller verpflichtet sich, Beanstandungen, die von Dritten 
im Zusammenhang mit den für ihn tätige zertifizierte Dellentechniker 
im Zertifizierungsgebiet erhoben werden, der Bundesinnung der 
Fahrzeugtechnik unverzüglich und schriftlich mitzuteilen. 
 
3. Nutzungsrechte 
Der Antragsteller hat das Recht für den beantragten Betriebsstandort 
das geschützte Dellentechniker-Logo im Rahmen seiner 
Geschäftstätigkeit für die Dauer des aufrechten Vertragsverhältnisses 
werblich zu nutzen, welches von der Bundesinnung der 
Fahrzeugtechnik in elektronischer Form bereitgestellt wird. Dabei ist 
eine Änderung in Hinblick auf Farbe, Schrift und Größenverhältnisse 
ausdrücklich untersagt. 
 
Unter werblicher Nutzung ist die Verwendung an Gebäuden, 
Fahrzeugen oder Geschäftspapieren, udgl zu verstehen.  
 
Nicht darunter zu subsummieren ist die personenbezogene Werbung 
mit zB Kleidung, Firmenausweise und Visitenkarten. 
 
Das Recht der Nutzung des geschützten Dellentechniker-Logos 
erlischt mit Ende des Vertragsverhältnisses. Angebrachte bzw. 
genutzte Logos sind umgehend zu entfernen.  
 

 
4. Zahlungsbedingungen 
Die werbliche Nutzung des geschützten Dellentechniker-Logos für 
gewerbliche Betriebe ist ab Inkrafttreten des Vertrages kostenfrei. 
 
Für die verpflichtende Teilnahme der mindestens alle 26-Monate 
stattfindenden Dellentechniker-Fachveranstaltung ist ein Entgelt von 
€ 85,- exkl. Ust pro teilnehmender Person zu leisten. 
 
Die Rechnungslegung erfolgt durch die Bundesinnung der 
Fahrzeugtechniker BgA, Berufsgruppe der Karosseriebautechniker, 
Karosserielackierer und der Wagner und das Entgelt ist vor der 
jeweiligen Fachveranstaltung zu entrichten. Die 
Zahlungsverpflichtung besteht unabhängig von der tatsächlichen 
Teilnahme. 
 
5. Vertragsdauer 
Der Vertrag zwischen dem Antragsteller und der Bundesinnung der 
Fahrzeugtechnik wird mit der Unterfertigung dieses Antrags auf die 
werbliche Nutzung des geschützten Dellentechniker-Logos für 
gewerbliche Betriebe durch den Antragssteller und anschließender 
schriftlicher Bestätigung durch die Bundesinnung der 
Fahrzeugtechnik auf unbestimmte Zeit geschlossen. 
 
Dieser Vertrag kann von beiden Vertragspartner unter Einhaltung 
einer dreimonatigen Kündigungsfrist zum Ende eines 
Kalendermonats gekündigt werden. 
 
Aus wichtigem Grund kann jeder der beiden Vertragspartner den 
Vertrag mit sofortiger Wirkung auflösen. Ein solcher wichtiger Grund 
ist z. B. der Entfall der Voraussetzungen nach Pkt. 2. 
 
6. Sonstiges 
Der Antragsteller gestattet der Bundesinnung der Fahrzeugtechnik 
die Speicherung und elektronische Verarbeitung seiner 
personenbezogenen Daten im Sinne des Österreichischen 
Datenschutzgesetzes und der DSGVO. 
 
Die Bundesinnung der Fahrzeugtechnik verpflichtet sich, persönliche 
Daten des Antragsstellers entsprechend dem Österreichischen 
Datenschutzgesetz vertraulich zu behandeln. 
 
Der Antragsteller erklärt sich damit einverstanden, dass die 
Bundesinnung der Fahrzeugtechnik (ggf. unter Einschaltung eines 
beauftragten Dienstleisters wie Grafiker, Werbeagentur, Druckerei, 
Versender, Telefonmarketing), personenbezogene Daten zum 
Zwecke der Werbung (z.B. Einladungen zu Fachveranstaltungen, 
Mitteilung über technische Neuerungen, Serviceinformationen und 
Serviceaktionen, Versendung von Kundenmagazinen, Befragung 
meiner Zufriedenheit mit den Leistungen der Bundesinnung, Listung 
der Zertifikatsinhaber), bis auf Widerruf verwendet. 
 
Die Bundesinnung der Fahrzeugtechnik haftet nicht für jedwede 
Ansprüche Dritter, die dem Antragsteller durch die Verwendung des 
Zertifikates entstehen. 
 
Änderungen oder Ergänzungen dieses Vertrags bedürfen der 
Schriftform. 
 
Diese Vereinbarung geht auf allfällige Gesamtrechtsnachfolger über. 
 
Auf diesen Vertrag ist österreichisches Recht unter Ausschluss der 
Verweisungsnormen des österreichischen internationalen 
Privatrechts sowie unter Ausschluss der Regelungen des UN-
Kaufrechts anzuwenden. 
 
Sämtliche Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit diesem 
Vertrag, auch sofern sie sein Zustandekommen oder seine Auflösung 
betreffen, sind ausschließlich durch das Handelsgericht Wien zu 
entscheiden. 
 
7. Angaben zur Zertifizierungsstelle 
Bundesinnung der Fahrzeugtechnik, Berufsgruppe der 
Karosseriebautechniker, Karosserielackierer und der Wagner, 
Schaumburgergasse 20/4, 1040 Wien, www.dellen-techniker.at 

 
 

 

http://www.dellen-techniker.at/
http://www.dellen-techniker.at/


 

 

 
Beilage 

 
Daten des/der für den Betrieb ständig tätigen zertifizierten Dellentechnikers/in* 
 

Name Vorname 

 
 

Zertifikats-Nr. (bei Re-Zertifzierung) 
 
 

 
Name Vorname 

 
 

Zertifikats-Nr. (bei Re-Zertifzierung) 
 
 

 
Name Vorname 

 
 

Zertifikats-Nr. (bei Re-Zertifzierung) 
 
 

 
Name Vorname 

 
 

Zertifikats-Nr. (bei Re-Zertifzierung) 
 
 

 
Name Vorname 

 
 

Zertifikats-Nr. (bei Re-Zertifzierung) 
 
 

 
Name Vorname 

 
 

Zertifikats-Nr. (bei Re-Zertifzierung) 
 
 

 
Name Vorname 

 
 

Zertifikats-Nr. (bei Re-Zertifzierung) 
 
 

 
Name Vorname 

 
 

Zertifikats-Nr. (bei Re-Zertifzierung) 
 
 

 
Name Vorname 

 
 

Zertifikats-Nr. (bei Re-Zertifzierung) 
 
 

 


